
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 23.04.2024

Thema Kultur, Sprache, Kirchen
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Quadranti, Rosmarie (bdp/pbd, ZH) NR/CN
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2022

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Gökce, Melike

Bevorzugte Zitierweise

Gökce, Melike 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Kultur, Sprache,
Kirchen, 2017 - 2020. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft,
Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 23.04.2024.

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Bildung, Kultur und Medien
1Kultur, Sprache, Kirchen

1Kulturpolitik

2Kirchen und religionspolitische Fragen

01.01.65 - 01.01.22 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
BV Bundesverfassung
KFG Bundesgesetz über die Kulturförderung
BAK Bundesamt für Kultur

SEFRI Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
Cst Constitution fédérale
LEC Loi fédérale sur l'encouragement de la culture
OFC Office fédéral de la culture

01.01.65 - 01.01.22 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

So zahlreich die Themenvielfalt in der Politik ist, so schwer ist es auch, stets eine
trennscharfe Unterscheidung der themenspezifischen Verwaltungszuständigkeiten
vorzunehmen. Zwei Politikbereiche, die offensichtlich solche Schnittstellen
begünstigen, stellen die Bildung und die Kultur dar; seien sie doch «quasi zweieiige
Zwillinge», wie Nationalrätin Quadranti (bdp, ZH) zu argumentieren wusste. Daher
erbitte sie den Bundesrat, in einem Postulat aufzuzeigen, welche Massnahmen ergriffen
werden können, damit Sachfragen, die sowohl im einen als auch im anderen
Politikbereich angesiedelt sind, durch beide Verwaltungseinheiten (SBFI und BAK)
zugleich gelöst werden könnten. So zeige sich die Problematik der bisherigen Praxis
beispielsweise deutlich in der Umsetzung des Art. 67a BV «Musikalische Bildung»:
Obschon der Artikel auf die Bildung fokussiere, werde dessen gesetzliche Umsetzung im
Rahmen des KFG und damit durch das BAK geregelt, was folglich lediglich den
Kulturaspekt, nicht aber den Bildungsaspekt berücksichtige. Da dieses «Entweder-
Oder» nicht zeitgemäss sei und oft auch beste Lösungen verhindere, müsse nun eine
Möglichkeit geschaffen werden, wie solche Themenbereiche zwei Ämtern zugeteilt
werden könnten. 
Der Bundesrat befürwortete den Vorstoss und teilte mit, dass er die Frage der
Aufgabenteilung zwischen SBFI und BAK im Rahmen der Kulturbotschaft 2021–2024
beantworten werde. Auch im Nationalrat schien es keine Einwände zu geben, wurde das
Postulat doch stillschweigend angenommen. 1

POSTULAT
DATUM: 27.09.2019
MELIKE GÖKCE

Ende Februar 2020 überwies der Bundesrat die Botschaft über die Förderung der
Kultur in den Jahren 2021–2024 (Kulturbotschaft 2021–2024) an das Parlament und
beantragte damit die Zustimmung zu Änderungen des Kulturförderungs-, des Film-, des
Kulturgütertransfer-, des Nationalbibliotheken- und des Sprachengesetzes sowie die
Abschreibung der Postulate Semadeni (sp, GR; Po. 15.4117) und Quadranti (bdp, ZH; Po.
19.3725) und der Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308).
Die Botschaft, welche wie ihre Vorgängerinnen die Transferausgaben des BAK sowie die
Budgets von Pro Helvetia und des Schweizerischen Nationalmuseums (SNM) umfasste,
stand ganz im Zeichen der Kontinuität und folgte der kulturpolitischen Ausrichtung der
Vorperiode (Kulturbotschaft 2016–2020). Die drei zentralen Handlungsachsen, die sich
aus einer Umfeldanalyse und den daraus resultierenden fünf Megatrends
(Globalisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel, Urbanisierung und
Individualisierung) für die Vorperiode ergeben hatten, sollten beibehalten werden,
wobei für die aktuelle Förderperiode eine Fokusverlagerung auf die Digitalisierung
vorgesehen wurde. Eine wesentliche Neuerung der aktuellen Förderperiode lag in der
zeitlichen Angleichung der Kulturbotschaft an die Legislaturperiode: Während die erste
Kulturbotschaft die Förderperiode von 2012–2015 umfasst hatte, war für die zweite
Kulturbotschaft (2016–2020) eine einmalige Erweiterung der Geltungsdauer auf fünf
Jahren veranlasst worden, damit ab der dritten Botschaft (2021–2024) die
Kulturbotschaften jeweils auf die Legislaturperiode abgestimmt sein würden.
Im Bereich der weiterführenden Massnahmen wollte der Bundesrat insbesondere das
Programm «Jugend und Musik» vorantreiben, schulische Austauschaktivitäten zwischen
den Sprachregionen ausbauen, mehr zur Baukultur beitragen und sich für eine bessere
Gleichstellung im Kulturbereich einsetzen. Aufgrund der Teuerungsprognosen des
Bundes wurde der Gesamtfinanzrahmen in der Botschaft im Vergleich zur
Vernehmlassungsvorlage herabgesetzt. Neu sah der Bund Finanzmittel in der Höhe von
CHF 934.5 Mio. vor, was einem Wachstum von durchschnittlich 2.6 Prozent
(einschliesslich Teuerung) und einer realen Mittelaufstockung von CHF 34.7 Mio.
entsprach. Die beantragten Finanzmittel machten in der Folge rund 0.3 Prozent der
Bundesausgaben aus. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.02.2020
MELIKE GÖKCE

01.01.65 - 01.01.22 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im Rahmen des Bundesratsentwurfs zur Kulturbotschaft 2021–2024 war das Postulat
Quadranti (bdp, ZH), mit dem Massnahmen zur zeitgleichen Lösung von Sachfragen im
Kultur- und Bildungsbereich sowohl durch das BAK als auch durch das SBFI verlangt
wurden, zur Abschreibung beantragt worden. In der Herbstsession 2020 ging jedoch
ein Minderheitsantrag Locher Benguerel (sp, GR) gegen diesen Antrag ein, weil der
Bundesrat zum einen noch keine konkreten Massnahmen aufgezeigt habe – zumal man
vergeblich nach einem adäquaten Bericht zum Postulat suche, wie die
Minderheitensprecherin betonte – und das Postulat zum anderen effektiv ein
bedeutendes Problem aufgreife, für das es noch keine Lösung gebe. Im Nationalrat
sprach man sich aber dennoch mit 118 zu 72 Stimmen bei einer Enthaltung für die
Abschreibung der Vorlage aus. 3

POSTULAT
DATUM: 07.09.2020
MELIKE GÖKCE

Kirchen und religionspolitische Fragen

Ein Postulat Quadranti (bdp, ZH) wollte den Bundesrat mit der Prüfung von einerseits
geeigneten Massnahmen zur Verhinderung von Radikalisierungstendenzen in
muslimischen Vereinen und andererseits der Förderung einer effektiven
Selbstregulierung derer beauftragen. Das Postulat war bereits im Herbst 2016 ein erstes
Mal zur Beratung eingereicht, damals aber von Christian Imark (svp, SO) und der SVP-
Fraktion bekämpft worden, weshalb die Diskussion verschoben worden war.
Auch wenn sich bei der grossen Mehrheit der muslimischen Bevölkerung keine
Probleme zeigen würden, liessen sich besonders in jüngerer Zeit problematische
Entwicklungen in einigen muslimischen Vereinen beobachten, welche auf klare
Tendenzen zur Radikalisierung einzelner Personen hinwiesen. Der Bundesrat solle
daher in Zusammenarbeit mit den Kantonen geeignete Massnahmen erarbeiten, um
dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Eine mögliche Massnahme sieht Quadranti in der
Gewährung finanzieller Mittel, welche bei der Erfüllung klar definierter Anforderungen –
bei regelmässiger Kontrolle – zugesprochen werden könnten. Mithilfe dieser
zusätzlichen finanziellen Mittel könnten die Vereine bspw. eine Stelle für einen
„Sektenbeauftragten“ schaffen, um so bereits präventiv eingreifen zu können. Des
Weiteren wären die Vereine nicht mehr von ausländischen Geldgebern abhängig, was
besonders bei der Personalbeschaffung – Stichwort ausländische Imame – eine bessere
Transparenz gewährleisten würde.
Imarks Vorwurf an Quadranti zielte auf ebendiesen finanziellen Zuschuss. Er sehe das
Fernziel dieses Vorstosses offenbar darin, dazu beizusteuern, dass der Islam in der
Schweiz als Landeskirche anerkannt werden solle – diese Stossrichtung würde aber von
ihm und seiner Fraktion deutlich abgelehnt. Er könne nicht einsehen, weshalb er, der ja
als Katholik bereits seine Kirchensteuer entrichte, nun auch noch die Steuer anderer
religiöser Gemeinschaften in der Schweiz übernehmen solle. Hier müsse man sich auf
das Prinzip der Eigenverantwortung rückbesinnen und Forderungen stellen und nicht,
wie verlangt, den Vereinen das Geld hinterherwerfen.
Der Bundesrat hatte dem Nationalrat das Postulat zur Annahme beantragt. Dieser kam
dem Antrag aber nicht nach und lehnte in der Frühjahrssession 2017 den Vorstoss mit
103 zu 76 Stimmen bei einer Enthaltung ab. 4

POSTULAT
DATUM: 15.03.2017
MELIKE GÖKCE

1) AB NR, 2019, S. 1939; Po. 19.3725
2) BBl 2020, S. 3131 ff.; Medienmitteilung BR vom 26.2.20; AZ, NZZ, TA, 27.2.20
3) AB NR, 2020, S. 1200 ff.
4) AB NR, 2016, S. 1803; AB NR, 2017, S.456ff
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